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Vorwort
Das vorliegende Buch ist der dritte Band eines sechsbändigen Werks zur Be-
triebswirtschaftlichen Steuerlehre. Das Gesamtwerk stellt die grundlegend
überarbeitete Fassung des von Dieter Schneeloch begründeten und während
der bisherigen Auflagen allein verfassten doppelbändigen Werks „Betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre“ dar. Zur nunmehrigen siebenten (bisheriger Band
1) bzw. vierten (bisheriger Band 2) Auflage haben die Verfasser und der Verlag
gemeinsam beschlossen, jedes der beiden bisherigen Bücher im Umfang von
jeweils ca. 600 Seiten inhaltlich geringfügig auszuweiten und in drei dünnere
Bände mit einem Umfang von jeweils ca. 200 bis 250 Seiten aufzuteilen. Der
erste Band ist bereits im Jahre 2016 erschienen. Der zweite Band erscheint an-
nähernd zeitgleich mit diesem dritten; die Bände vier bis sechs sollen während
der nächsten Jahre nacheinander folgen.

Adressaten dieses dritten Bandes sind vorrangig Studenten der Betriebswirt-
schaftslehre mit steuerlicher Schwerpunktsetzung. Darüber hinaus richtet sich
das Werk auch an Studenten juristischer Studiengänge, die eine spätere Tätig-
keit im steuerlichen Bereich anstreben. Schließlich sind auch Praktiker ange-
sprochen, die grundlegende steuerrechtliche Kenntnisse erwerben oder auffri-
schen wollen.

Der vorliegende Band ist in vier Hauptgliederungspunkte untergliedert. Der
erste dieser Gliederungspunkte vermittelt Kenntnisse zu den Substanzsteuern,
der zweite zu den Verkehrsteuern und der dritte zum Besteuerungsverfahren.
Der vierte Hauptgliederungspunkt enthält die Lösungen zu den in die vor-
angegangenen Gliederungspunkte integrierten Übungsaufgaben. Die Ausfüh-
rungen beruhen auf dem Anfang Juli 2017 geltenden Rechtsstand.

Die Federführung bei der Überarbeitung und zum Teil vorgenommenen Er-
weiterung lag für den ersten Hauptgliederungspunkt (S. 1-56) bei Stephan
Meyering, für den zweiten (S. 57-110) bei Guido Patek und für den dritten
(S. 111-174) bei Dieter Schneeloch. Die Aufgaben und Lösungen hat jeweils
derjenige Autor überarbeitet bzw. neu erstellt, zu dessen Themenbereich sie
gehören.

Frau Dr. Melanie Frieling sowie Frau Katrin Weber danken wir herzlich für
ihre tatkräftige Unterstützung. Dank gilt auch den Lesern der sechsten Auf-
lage des ersten Bandes zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre für wertvolle
Korrekturhinweise und Ergänzungsvorschläge.



VI Vorwort

Um das Gesamtwerk zum Nutzen unserer Leser auch künftig weiterentwi-
ckeln zu können, würden wir uns sehr über entsprechende Anregungen und
Hinweise zur neu konzipierten Fassung freuen. Diese können gerne auch über
die E-Mail-Adresse lehrstuhl.meyering@fernuni-hagen.de kommuniziert wer-
den.

Hagen, 4. Juli 2017 Dieter Schneeloch
Stephan Meyering
Guido Patek
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1 Substanzsteuern

1.1 Einführung

Als Substanzsteuern werden in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre tradi-
tionell die Gewerbekapitalsteuer, die Grundsteuer, die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer sowie die Vermögensteuer bezeichnet.1 Gemeinsam ist diesen Steu-
erarten, dass sie die (Vermögens-)Substanz besteuern. Sie knüpfen an Roh- oder
Reinvermögensgrößen an und sind daher unabhängig von der Erzielung von Ein-
künften zu zahlen. Für den einzelnen Steuerschuldner kann dieser Sachverhalt
zu ernsten Liquiditätsproblemen führen.

Während der 90er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts hat es im Bereich der
Substanzbesteuerung radikale Veränderungen gegeben. Hervorgerufen wur-
den sie durch zwei grundlegende Beschlüsse des BVerfG aus dem Jahr 1995.2

Mit diesen hat das BVerfG die damalige Bewertung von Grundstücken bei der
Vermögen- sowie bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer mit Einheitswerten
für verfassungswidrig erklärt. Diese Werte – die, wie sich zeigen wird, heute nur
noch für die Grundsteuer von Bedeutung sind – beruhen auf den Wertverhält-
nissen vom 1.1.1935 bzw. vom 1.1.1964. Als Folge von Preissteigerungen im Im-
mobilienbereich während der vorangegangenen Jahrzehnte betrugen die Ein-
heitswerte Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts oft nur noch rund 10 %
der Verkehrswerte. Andere Wirtschaftsgüter, insbesondere Wertpapiere, waren
hingegen mit ihren Verkehrswerten zum jeweiligen Bewertungsstichtag anzu-
setzen. Hierdurch ergaben sich große Verzerrungen zwischen den Wertansätzen
im Immobilienbereich einerseits und den meisten anderen Wirtschaftsgütern
andererseits.

Mit seinen beiden Beschlüssen zur Vermögen- und zur Erbschaft- und Schen-
kungsteuer machte es das BVerfG dem Gesetzgeber zur Auflage, diese Steuer-
arten spätestens bis zum Ablauf des Jahres 1996 verfassungskonform zu refor-
mieren. Dieser Auflage ist der Gesetzgeber im Rahmen des JStG 1997 für die
Erbschaft- und Schenkungsteuer nachgekommen (rückwirkend ab dem 1.1.1996),
für die Vermögensteuer hingegen nicht. Hinsichtlich der Vermögensteuer hatte
dies zur Folge, dass das Vermögensteuergesetz zwar unverändert existiert, für
Veranlagungszeiträume ab 1997 aber nicht mehr angewendet werden kann. Hier-

1 Die Zuordnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu den Substanzsteuern ergibt sich aus
materieller Sicht. Wenn berücksichtigt wird, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuer als Erb-
anfallsteuer ausgestaltet ist, durch die die zusätzliche steuerliche Leistungsfähigkeit des Erben
bzw. Beschenkten besteuert werden soll, ist die Erbschaft- und Schenkungsteuer der Einkommen-
steuer zuzuordnen (so bspw. auch Seer (2015), § 15, Tz. 1 ff). Darüber hinaus ist noch eine weitere
Sichtweise denkbar: Besteuert wird der Transfer von Vermögenssubstanz zwischen zwei Steu-
ersubjekten. Wird dies berücksichtigt, nimmt die Erbschaft- und Schenkungsteuer eine Sonder-
stellung zwischen den Steuern auf das Einkommen und den Steuern auf das Vermögen ein.

2 Vgl. BVerfG-Beschluss vom 22.6.1995, 2 BvL 37/91, BStBl II 1995, S. 655; BVerfG-Beschluss vom
22.6.1995, 2 BvR 552/91, BStBl II 1995, S. 671.
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von gehen auch die obersten Finanzbehörden aus.3 Seit dem Veranlagungszeit-
raum 1997 wird die Vermögensteuer nicht mehr erhoben.

Für die Steuerplanung ist von Bedeutung, was auf Dauer mit der Vermögensteuer
geschehen soll. Derzeit herrscht überwiegend politischer Konsens dahingehend,
dass die Vermögensteuer auch in Zukunft nicht erhoben werden soll. Lediglich
einige wenige Abgeordnete, insbesondere von der Fraktion Die Linke, fordern
ihre erneute Erhebung.4

Bei der Gewerbekapitalsteuer herrscht mehr Klarheit als bei der Vermögensteuer.
Der Gesetzgeber hat sie im Zuge des Gesetzes zur Fortsetzung der Unterneh-
menssteuerreform zum 31.12.1997 abgeschafft.

Als einzige der o. g. Substanzsteuern wird die Grundsteuer unverändert erho-
ben. Sie ist außerdem die einzige Steuerart, deren Höhe noch nach den alten
Einheitswerten bemessen wird. Für die Verfassungskonformität spricht dennoch,
dass die Grundsteuer in allen Fällen nach diesen veralteten Werten bemessen
wird. Dagegen spricht, dass sich die Wertsteigerungen im Immobilienbereich
während der letzten Jahrzehnte in den einzelnen Gebieten der Bundesrepu-
blik Deutschland unterschiedlich entwickelt haben. Der BFH zweifelt an der
Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer: Er hält die zugrunde liegenden Vor-
schriften über die Einheitsbewertung (spätestens) ab dem Bewertungsstichtag
1.1.2009 für verfassungswidrig, da „die Maßgeblichkeit der Wertverhältnisse
am Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 für die Einheitsbewertung zu
Folgen führt, die mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) nicht
mehr vereinbar sind“5 und hat die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit dem
BVerfG vorgelegt.6 Der Gesetzgeber ist sich des drohenden Ungemachs be-
wusst und arbeitet an einer Lösung.7 Hier ist aber kein Ende in Sicht. Soweit
ersichtlich, liegt dies vornehmlich daran, dass nicht nur der Bund, sondern
auch die Bundesländer und die Gemeinden involviert sind.

Hinsichtlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist anzumerken, dass auf diese
ein weiteres Urteil des BVerfG entscheidenden Einfluss genommen hat: In einem
Beschluss vom 7.11.20068 hat das BVerfG die damalige Form des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes für verfassungswidrig erklärt. Das Ge-
richt monierte, dass die seinerzeitige Ausgestaltung der Bewertung wesentli-
cher Gruppen von Vermögensgegenständen zu Ergebnissen führt, die die Rela-
tion der Werte der einzelnen wirtschaftlichen Einheiten nicht realitätsgerecht abbildet,
diese unterschiedlichen Gruppen von Vermögensgegenständen aber dennoch
mit einheitlichen Steuersätzen belastet werden. Es begründete seinen Beschluss al-
so in ähnlicher Weise wie bereits ein Jahrzehnt zuvor (s. oben). Offenbar war
das Gericht der Ansicht, dass der Gesetzgeber die damaligen verfassungswid-
rigen Bewertungsregeln durch andere verfassungswidrige Regelungen ersetzt
hat. Der Gesetzgeber wurde vom BVerfG dazu verpflichtet, bis zum 31.12.2008
eine Neuregelung zu treffen. Dieser Verpflichtung ist er mit dem Gesetz zur

3 Vgl. Erlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 21.4.1997, S 3400/5, DStR 1997,
S. 784.

4 Vgl. bspw. BT-Drucksache 17/8792 vom 29.2.2012.
5 BFH-Beschluss vom 22.10.2014, II R 16/13, BStBl II 2014, S. 957.
6 Das Verfahren ist dort unter dem Aktenzeichen 1 BvL 11/14 anhängig.
7 Vgl. bspw. BR-Drucksache 514/16 vom 12.9.16; BR-Drucksache 515/16 vom 12.9.16; BT-Druck-

sache 18/10753 vom 21.12.2016. Vgl. hierzu bspw. Beck (2016); Marx (2017).
8 Vgl. BVerfG-Beschluss vom 7.11.2006, 1 BvL 10/02, BStBl II 2007, S. 192.
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Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformge-
setz – ErbStRG) vom 24.12.2008 (BGBl I 2008, S. 3018) nachgekommen, durch
welches die Bewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer und
auch das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz selbst neu gefasst wur-
den.

Damit kehrte bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer aber immer noch keine
Ruhe ein: Der BFH äußerte bereits im Jahr 2012 Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit des § 19 Abs. 1 i. V. m. den §§ 13a und 13b ErbStG a. F.; er vermu-
tete einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG).
Nach seiner Ansicht waren die in den §§ 13a und 13b ErbStG a. F. vorgesehe-
nen Steuervergünstigungen nicht durch ausreichende Sach- und Gemeinwohl-
gründe gerechtfertigt und er sah daher einen verfassungswidrigen Begünsti-
gungsüberhang.9 Das BVerfG hat sich dieser Meinung angeschlossen und dem
Gesetzgeber bis zum 30.6.2016 Zeit für eine Überarbeitung gegeben.10 In der
Folge musste sich der Gesetzgeber erneut mit der Erbschaft- und Schenkung-
steuer beschäftigen. Im September des Jahres 2016 einigte man sich im Vermitt-
lungsausschuss, der Bundesrat stimmte der Einigung noch im September zu,
der Bundestag im Oktober. Im Mittelpunkt des Gesetzes11 stehen neue Rege-
lungen zur Verschonung betrieblichen Vermögens.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass von den Substanzsteu-
ern derzeit nur noch die Grundsteuer und die Erbschaft- und Schenkungsteu-
er von Bedeutung sind. Nur diese werden daher in diesem Kapitel erörtert.
Die Bewertungsgrundlagen für alle Substanzsteuern sind im Bewertungsge-
setz zusammengefasst. Es wird hier daher auch in diesem Kapitel erörtert –
angesichts seiner Bedeutung für die zuerst genannten Gesetze gleich zu Be-
ginn der folgenden Ausführungen.

1.2 Grundzüge des Bewertungsrechts

1.2.1 Eigenart und Aufbau des Gesetzes

Die meisten Steuern knüpfen an den Wert von Gütern an. Für Güter, die nicht in
Geld bestehen oder nicht auf einen bestimmten Geldbetrag lauten, macht dies
eine Bewertung notwendig. Bewerten heißt, den Wert eines Guts in Geld auszu-
drücken. Im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Rechtssi-
cherheit kann dabei verständlicherweise nicht von subjektiven Wertvorstellun-
gen einzelner Individuen ausgegangen werden. Die Zuordnung bestimmter
Geldbeträge muss vielmehr intersubjektiv überprüfbaren Kriterien folgen.12 Das
Bewertungsgesetz enthält diese Kriterien. Genau genommen enthält das Be-
wertungsgesetz die für steuerliche Zwecke gültigen sachlichen Bewertungsvorschrif-
ten. Die verfahrensrechtlichen Vorschriften sind hingegen im Wesentlichen in der
Abgabenordnung enthalten.

9 Vgl. BFH-Beschluss vom 27.9.2012, II R 9/11, BStBl II 2012, S. 899.
10 Vgl. BVerfG-Urteil vom 17.12.2014, 1 BvL 21/12, BStBl II 2015, S. 50.
11 Vgl. Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Recht-

sprechung des BVerfG vom 4.11.2016, BGBl I 2016, S. 2464.
12 Vgl. Groß (2016), Tz. 631.
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Das Bewertungsgesetz hat insbesondere folgende Fragen zu klären:

1. Für welche Steuerarten ist zu bewerten? Diese Frage betrifft den Gel-
tungsbereich der Bewertungsvorschriften.

2. Was ist zu bewerten? Diese Frage zielt auf den Bewertungsgegenstand ab.

3. Wie ist zu bewerten? Hierbei geht es um den Bewertungsmaßstab und die
Bewertungsmethode.

4. Wem ist das zu Bewertende zuzurechnen? Durch die Beantwortung die-
ser Frage wird das Steuersubjekt bestimmt.

5. Wann ist zu bewerten? Diese Frage adressiert den jeweiligen Bewertungs-
zeitpunkt.

Die Gliederung des Bewertungsgesetzes ist in Abbildung 1.1 auf der gegen-
überliegenden Seite dargestellt. Es enthält im ersten Teil allgemeine Bewer-
tungsvorschriften und im zweiten Teil besondere Bewertungsvorschriften für
einzelne Regelungsbereiche (bspw. für die Bedarfsbewertung).

Der erste Teil, der die §§ 1 bis 16 BewG umfasst, enthält allgemeine Bewertungs-
vorschriften. Dabei handelt es sich um allgemeine Regeln und Definitionen von
Grundbegriffen.

Der zweite Teil des Bewertungsgesetzes, der von § 17 bis § 203 BewG reicht, ent-
hält besondere Bewertungsvorschriften. Er ist in sechs Abschnitte gegliedert.
Diesen Abschnitten sind mit den §§ 17 und 18 BewG zwei grundlegende Para-
graphen über den Anwendungsbereich und die Vermögensarten vorangestellt,
die für alle Abschnitte des zweiten Teils gelten.

Der erste Abschnitt des zweiten Teils (§§ 19 bis 109 BewG) regelt die Einheits-
bewertung. Der Einheitsbewertung lag der Gedanke zugrunde, für bestimmte
wirtschaftliche Einheiten nur jeweils einen einzigen Wert zu ermitteln. Dieser Wert
sollte der Besteuerung bei möglichst vielen Steuerarten zugrunde gelegt wer-
den. Hierdurch sollte eine mehrfache Bewertung und der Ansatz ungleicher
Werte bei unterschiedlichen Steuerarten vermieden werden. Dieser Gedanke
ist heute nur noch in rudimentärer Form verwirklicht. Dies gilt insbesondere
seit dem 1.1.1998. Seither werden für das Betriebsvermögen keine Einheitswer-
te mehr ermittelt und zu früheren Stichtagen festgestellte Einheitswerte des
Betriebsvermögens werden nicht mehr angewendet. Der Wert des Betriebsver-
mögens wird seither nur noch im Bedarfsfall für erbschaft- und schenkungsteu-
erliche Zwecke ermittelt (Bedarfsbewertung).13 Unverändert nach Einheits-
werten wird lediglich noch die Grundsteuer bemessen.

Der zweite Abschnitt des zweiten Teils des Bewertungsgesetzes (§§ 121 bis 123
BewG) enthält Sondervorschriften und Ermächtigungen. Mit diesen Vorschrif-
ten endete das Bewertungsgesetz vor der deutschen Vereinigung. Danach wa-
ren besondere Vorschriften für das Beitrittsgebiet erforderlich. Entsprechende
Vorschriften wurden im dritten Abschnitt des zweiten Teils eingefügt (§§ 125 bis
137 BewG).

13 Vgl. zur Kritik an dieser Bedarfsbewertung bspw. Seer (1997), S. 288 ff; Seer (2015), § 15, Tz. 50 ff.
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Teil enthaltene  
Paragraphen Regelungsinhalte 

Erster Teil §§ 1 bis 16 
BewG 

Allgemeine Bewertungsvorschriften 

Zweiter Teil §§ 17 bis 203 
BewG 

Besondere Bewertungsvorschriften: 
Geltungsbereich, Vermögensarten (§§ 17 und 18) 
1. Abschnitt: Einheitsbewertung (§§ 19 bis 109) 

A. Allgemeines (§§ 19 bis 32) 
B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen  

(§§ 33 bis 67) 
C. Grundvermögen (§§ 68 bis 94) 
D. Betriebsvermögen (§§ 95 bis 109) 

2. Abschnitt: Sondervorschriften und Ermächtigungen 
(§§ 121 bis 123) 

3. Abschnitt: Besondere Vorschriften für das Beitrittsge-
biet (§§ 125 bis 137) 
A. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen  

(§§ 125 bis 128) 
B. Grundvermögen (§§ 129 bis 133) 
C. Betriebsvermögen (§ 137) 

4. Abschnitt: Besondere Vorschriften für die Bewertung 
von Grundbesitz für die Grunderwerbsteuer (§§ 138 bis 
150; für die Veranlagungszeiträume 1997 bis 2008) 
A. Allgemeines (§§ 138 bis 139) 
B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen  

(§§ 140 bis 144) 
C. Grundvermögen (§§ 145 bis 150) 

5. Abschnitt: Gesonderte Feststellungen (§§ 151 bis 156) 
6. Abschnitt: Vorschriften für die Bewertung von Grund-

besitz, von nicht notierten Anteilen an Kapitalgesell-
schaften und von Betriebsvermögen für die Erbschaft-
steuer (§§ 157 bis 203; gilt ab dem Veranlagungszeit-
raum 2009 auch für die Grunderwerbsteuer) 
A. Allgemeines (§ 157) 
B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen  

(§§ 158 bis 175) 
C. Grundvermögen (§§ 176 bis 198) 
D. Nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften und 

Betriebsvermögen (§§ 199 bis 203) 

Dritter Teil §§ 204 und 
205 BewG 

Schlussbestimmungen 

26 Anlagen zu verschiedenen Vorschriften des Bewertungsgesetzes 

 
Abb. 1.1: Aufbau und Gliederung des Bewertungsgesetzes



6 1 Substanzsteuern

Es wurde bereits erwähnt, dass der Grundsteuer Einheitswerte zugrunde lie-
gen. Diese Einheitswerte beruhen unverändert auf den Wertverhältnissen vom
1.1.1935 (neue Bundesländer) bzw. vom 1.1.1964 (alte Bundesländer). Wie noch
in Gliederungspunkt 1.2.3.4 (S. 29) erläutert wird, hat das BVerfG die Anwen-
dung dieser Einheitswerte bei der Grunderwerbsteuer für verfassungswidrig
erklärt. Für diese Steuerart finden die Einheitswerte im Rahmen der sog. Er-
satzbemessungsgrundlage (§ 8 Abs. 2 GrEStG) daher keine Anwendung. Statt-
dessen erfolgt bei Bedarf die Ermittlung zeitnaher Werte (Bedarfsbewertung).
Für die Veranlagungszeiträume 1997 bis 2008 enthielt der vierte Abschnitt des
zweiten Teils des Bewertungsgesetzes (§§ 138 bis 150 BewG) die entsprechen-
den Vorschriften. Die dort geregelte Bedarfsbewertung erklärte das BVerfG im
Jahr 2015 aber für verfassungswidrig und verpflichtete den Gesetzgeber rück-
wirkend zum 1.1.2009 zu einer Neuregelung.14 Dieser Verpflichtung ist der
Gesetzgeber im Jahr 2015 nachgekommen.15 Für Veranlagungszeiträume ab
dem 1.1.2009 sind zur Ermittlung der grunderwerbsteuerlichen Ersatzbemes-
sungsgrundlage seither nicht mehr die Regelungen des vierten Abschnitts des
zweiten Teils des Bewertungsgesetzes, sondern die entsprechenden Regelun-
gen des sechsten Abschnitts des zweiten Teils des Bewertungsgesetzes anzu-
wenden, d. h. des Abschnitts, der ursprünglich nur die Bewertung für Zwecke
der Erbschaft- und Schenkungsteuer betraf.

Der fünfte Abschnitt des zweiten Teils (§§ 151 bis 156 BewG) umfasst besondere
Verfahrensvorschriften. Bedeutsamer als der fünfte Abschnitt ist aus Unterneh-
menssicht der sechste Abschnitt des zweiten Teils (§§ 157 bis 203 BewG). Dieser
enthält die Bewertungsregeln, die im Rahmen der Erbschaft- und Schenkung-
steuer für die Bewertung von Grundbesitz, von nicht notierten Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften und von Betriebsvermögen anzuwenden sind. Wie gerade
erwähnt, sind diese Regelungen auch bei der Grunderwerbsteuer anzuwen-
den.

Der dritte Teil des Bewertungsgesetzes (§§ 204 und 205) enthält Schlussbestim-
mungen. Hinzu kommen 26 teilweise sehr umfangreiche Anlagen.

Spätestens nach dieser kurzen Darstellung des Inhalts des Bewertungsgesetzes
sollte klar geworden sein, dass das Bewertungsgesetz in seiner derzeitigen Fas-
sung nur bis § 109 BewG ein in sich geschlossenes Werk darstellt. Die folgenden Ab-
schnitte des zweiten Teils spiegeln gravierende Änderungen mit Auswirkun-
gen auf das Bewertungsrecht wider. Statt das Bewertungsgesetz jeweils neu zu
ordnen, wurde anlässlich dieser Änderungen lediglich jeweils ein Abschnitt
angefügt: Der stark dezimierte zweite Abschnitt des zweiten Teils bringt die
kaum noch vorhandene Bedeutung der Vermögensteuer zum Ausdruck und
der dritte Abschnitt des zweiten Teils ist Folge der Wiedervereinigung. Der
vierte Abschnitt des zweiten Teils stammt aus dem Jahr 1997. Damit wurde
für die Erbschaft- und Schenkungsteuer und für die Grunderwerbsteuer die
Bedarfsbewertung eingefügt. Diese ist aber schon wieder Geschichte:

• Im Jahr 2008 wurde zur Anpassung an seinerzeit ergangene Rechtspre-
chung der sechste Abschnitt des zweiten Teils eingefügt. Er enthält neue
Vorschriften für die Bewertung von Grundbesitz, von nicht notierten An-

14 Vgl. BVerfG-Beschluss vom 23.6.2015, 1 BvL 13/11, BVerfGE 139, S. 285.
15 Vgl. Steueränderungsgesetz 2015 vom 2.11.2015, BGBl I 2015, S. 1834.
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teilen an Kapitalgesellschaften und von Betriebsvermögen für Zwecke
der Erbschaft- und Schenkungsteuer.

• Wie gerade erwähnt, kommt der vierte Abschnitt des zweiten Teils für
Zwecke der Grunderwerbsteuer seit dem Jahr 2015 nicht mehr zur An-
wendung. Vielmehr sind nunmehr auch hier die entsprechenden Rege-
lungen des sechsten Abschnitt des zweiten Teils anzuwenden (rückwir-
kend für Veranlagungszeiträume ab dem 1.1.2009).

Der fünfte Abschnitt des zweiten Teils übernahm die Rolle des Vermittlers bei
der Bedarfsbewertung, indem er je nach Steuerart auf den vierten oder auf den
sechsten Abschnitt des zweiten Teils verwies. Seit hinsichtlich der Grunder-
werbsteuer auch die Regelungen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer anzu-
wenden sind, verweist er nur noch auf den sechsten Abschnitt des zweiten
Teils.16

Im Übrigen muss das gesetzgeberische Ziel, den Wert von Gütern, die mehre-
ren Steuerarten unterliegen, einheitlich für diese Steuerarten festzusetzen, als
gescheitert angesehen werden: Zum einen enthält schon das Bewertungsgesetz
für einzelne Vermögensarten gleich mehrere unterschiedliche Regelungsberei-
che. Beispielsweise ist die Bewertung von Grundvermögen im ersten Abschnitt
des zweiten Teils (Einheitsbewertung für Zwecke der Grundsteuer) und im
sechsten Abschnitt des zweiten Teils (Bedarfsbewertung für Zwecke der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer) unterschiedlich geregelt. Zum anderen sind Be-
wertungsvorschriften auch in anderen Gesetzen zu finden: Neben einzelnen Steu-
ergesetzen (namentlich das Einkommen- und das Umsatzsteuergesetz) ent-
hält insbesondere das Handelsgesetzbuch steuerlich relevante Bewertungsvor-
schriften.

Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Verortung von
steuerlichen Regelungen zur Bewertung gleich an drei Stellen denkbar ist: im ers-
ten Teil des Bewertungsgesetzes, im zweiten Teil des Bewertungsgesetzes und
in Einzelsteuergesetzen. Bei der Frage nach dem Verhältnis dieser drei Berei-
che zueinander hilft zunächst der Grundsatz „lex specialis geht vor lex gene-
ralis“ weiter. Demnach haben Regelungen zur Bewertung in Einzelsteuergesetzen
(bspw. in § 6 EStG) Vorrang vor den Regelungen des Bewertungsgesetzes. Ent-
halten Einzelsteuergesetze keine Bewertungsvorschriften, kommt im Regelfall
das Bewertungsgesetz zur Anwendung, denn dies gilt gem. § 1 BewG für al-
le öffentlich-rechtlichen Abgaben, die durch Bundesrecht geregelt sind, soweit
sie durch Bundesfinanzbehörden oder durch Landesfinanzbehörden verwaltet
werden. Da die wichtigsten Steuergesetze Bundesrecht beinhalten, gilt das Be-
wertungsgesetz für fast alle Steuern, die von Finanzämtern verwaltet werden.

Hinsichtlich der Frage, ob der erste Teil mit den allgemeinen Bewertungsvor-
schriften oder der zweite Teil mit den besonderen Bewertungsvorschriften zur
Anwendung gelangt, kommt wieder der oben benannte Grundsatz zur An-
wendung. Dies bringt auch § 1 Abs. 2 BewG zum Ausdruck. Somit gelten vor-
rangig die im zweiten Teil des Gesetzes enthaltenen besonderen Bewertungsvorschrif-
ten.

16 § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BewG verweist auf § 138 BewG aus dem vierten Abschnitt. Dabei dürfte
es ich aber um ein redaktionelles Versehen handeln.


